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Dolmetscher im Dienst der Gehörlosen und
Hörenden in der welschen Schweiz

Am 1. Mai beginnt in der deutschen
Schweiz die Dolmetschervermittlung
durch den SVG. Ein grosser Schritt
vorwärts wurde getan!
In diesem Zusammenhang blicken wir
einmal über den Zaun ins Welschland
hinüber und betrachten dort verschiedene

Aspekte im Zusammenhang mit der
Ausbildung von Gehörlosendolmetschern.

Zu diesem Zweck hat sich die GZ
mit Frau Dr. Penny Braem unterhalten.
Frau Braem hat die technische Leitung
dieses Dolmetscherausbildungspro-
grammes in der Romandie inne.

Schon 1983 mit
der Ausbildung begonnen
Die Gehörlosen haben vor einigen Jahren

bei der ASASM (Verband für das
Gehörlosenwesen in der französischen
Schweiz) angeklopft und gefragt, ob der
Verband eine Dolmetscherausbildung an
die Hand nehmen könnte. Im Januar
1983 war es soweit: 18 Interessierte nahmen

die nebenberufliche Dolmetscherausbildung

auf. Heute sind es noch
11 Personen. Fast alle hatten schon vor
Beginn der Ausbildung mit Gehörlosen
auf irgendeine Art Kontakt gehabt. Unter
den Studenten befinden sich: Eltern
hörgeschädigter Kinder, Fachleute für
Hörgeschädigte, eine Erzieherin - aber keine
«Kinder» von gehörlosen Eltern.
Bevor die Interessierten die Ausbildung
aufnehmen konnten, fand ein individuelles

(persönliches) Gespräch mit Gehörlosen

und Frau Braem statt. Es diente unter

anderem zur Beurteilung folgender
Eigenschaften (Merkmale):

- allgemeine Kontaktfähigkeit
- Flexibilität (Einstellungsvermögen auf

sich rasch ändernde Situationen)
- Haltung gegenüber Gehörlosen (Mit¬

leid ist beispielsweise keine gute
Basis)

- bisherige Schulung und Ausbildung.

Ein ausgebildeter Dolmetscher sollte
gemäss dem Ausbildungsprogramm in der
Westschweiz folgende Fähigkeiten
aufweisen:

1. Er muss Mitteilungen aus der franzö¬
sischen Lautsprache in einer vom
gehörlosen Klienten gewählten und
verstandenen und der Übersetzungssituation

angepassten Sprache
vollumfänglich und verständlich übersetzen
können.

2. Er muss in jeder Übersetzungssituation
entsprechend den ethischen

Richtlinien für Dolmetscher handeln.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden drei
Arten von Kursen erteilt:
1. Kurse, an denen man sich mit der Ge¬

bärdensprache und der Kultur der
Gehörlosen befasst. Diese Kurse werden
von Gehörlosen erteilt.

2. Kurse, an denen man sich mit der
gesprochenen Sprache (Lautsprache)
befasst.
Diese Kurse werden von Hörenden
erteilt.

3. Kurse, an denen man sich mit Dolmetschen

befasst. Sie werden von Hörenden

erteilt, beim Praktikum mit Gehörlosen

zusammen.
Hier kann nicht auf alle Kurse eingegangen

werden. Es sollen nur diejenigen
beschrieben werden, die mit und von
Gehörlosen erteilt werden.

Gebärdensprache
Obschon es das Ziel ist, den Dolmetscher
so auszubilden, dass er alle Arten von
Kommunikation beherrscht, beginnt das
Ausbildungsprogramm mit der
Gebärdensprache, wie sie in der
Gehörlosengemeinschaft benützt wird. Denn in
anderen Ländern wurde festgestellt, dass
es für einen Hörenden sehr schwierig ist,
nachträglich die Gebärdensprache zu
lernen. Es ist einfacher, mit den erworbenen

Kenntnissen die lautsprachebeglei-
tende Gebärde zu erlernen.
Dazu braucht es Gehörlose, die bereit
und fähig sind, sich als Gebärdenlehrer
ausbilden zu lassen, um diese Kurse
erteilen zu können. Im Welschland hat
schon fünf Jahre vorher (1978) eine
Gruppe Gehörloser in verschiedenen
Städten (Lausanne, Genf, Neuenburg,
Fribourg und Sion) an interessierte
Hörende wöchentlich Kurse in der
Gebärdensprache erteilt.
Heute sind die gehörlosen Lehrer gut
organisiert. Sie riefen eine professionelle
Organisation ins Leben - die ASRELS
(Association Suisse Romande des
Enseignants de la Langue des Signes). Diese
Lehrervereinigung für Gebärdensprache
hat sich zur Aufgabe gemacht, Mittel und
Wege zu finden, dass sich ihre Mitglieder
immer wieder weiterbilden können auf
dem Gebiet der Lehrmethoden für
Gebärdensprache.

Unterrichtsmaterialien auf Videobänder
Wie wir schon gelesen haben, geht der
Weg zum Erlernen der Gebärdensprache
über den ausgebildeten gehörlosen Lehrer.

In den meisten Fremdsprachen kann
der Student durch das Lesen der Bücher
in der entsprechenden Sprache sein Wissen

ergänzen. Da es für die Gebärdensprache

keine Bücher gibt, müssen wir
uns auf Geschichten, Unterhaltungen,
wissenschaftliche Texte usw. stützen, die
in der Gebärdensprache auf Videobänder

aufgezeichnet sind.

Die Aufzeichnungen erfolgen durch
gehörlose Schauspieler und werden von
gehörlosen Technikern gefilmt und
zusammengeschnitten. Diese sind wiederum

in einer speziellen Ausbildung in
Zusammenarbeit mit der Ecole des Beaux-
Arts in Lausanne für den Umgang mit
Videokameras und in Montagetechnik
geschult worden.
Weitere Kurse ergänzen das
Ausbildungsprogramm:

- Theoretischer Teil, die Linguistik
(Sprachwissenschaft) der Gebärdensprache

- Technik des Dolmetschens
- Lautsprache und ablesen
- Praktikum, sich üben in wirklichen Si¬

tuationen u. a. m.

Der Dolmetscher muss lernen, dass er
dem Text keine erklärenden Worte oder
sonstige persönliche Bemerkungen
beifügen darf, sondern genau zu übersetzen
hat. Das ist seine Aufgabe. Dazu muss er
verschwiegen sein.
Der Gehörlose muss lernen, mit dem
Dolmetscher zu arbeiten. Ein Dolmetscher
ist kein Sozialarbeiter und ist nicht Jurist,
er gibt keine Ratschläge. Der Gehörlose
muss dem Dolmetscher sagen, wie er ihn
am besten verstehen kann.
Im Welschland werden die Studenten
jetzt schon zu verschiedensten
Übersetzungsarbeiten herangezogen. Da muss
der Gehörlose wissen, dass der Student
noch mehr als ein Jahr in der Ausbildung
stehen wird, bis ein professionelles
Übersetzen erwartet werden kann.
Zu besonderen Problemen, die während
des Ausbildungprogrammes aufgetreten
sind, nahm Frau Braem wie folgt
Stellung:

«Es ist zeitlich ein enormer Aufwand, den
Studenten die Gebärdensprache/Gebärden

beizubringen und sie dann noch in
den speziellen Techniken des Dolmetschens

auszubilden.»
Auf die Gehörlosen bezogen meinte sie:
«Es ist ein Problem - auch zeitlich - die
richtigen Gehörlosen zu finden, die
bereit sind, die notwendige Ausbildung zu
absolvieren. Das gilt vor allem für die
Gebärdensprachlehrer, aber auch für
das Personal, das das Videomaterial
erstellt.

Es braucht die Mitarbeit vieler Gehörloser,

die in den Regionen die Gehörlosenkultur

an die Studenten vermitteln.
Ohne grosse Unterstützung von Gehörlosen

ist diese Ausbildung gar nicht
möglich.»

Dolmetschervermittlung im Welschland
Hier existiert eine provisorische Lösung.
Der Gehörlose kann bei der ASASM um
einen Dolmetscher bitten, er kann aber
auch einen Studenten direkt fragen. Der
Student kann auf Einwilligung der
Kursleitung den Übersetzungsdienst leisten,
er erhält die Spesen vergütet.
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Die ASASM besitzt - ausser der Liste von
den Studenten - aber auch eine Aufstellung

aller Personen, die ohne Ausbildung

sich für den Übersetzungsdienst
zur Verfügung stellen.

Die Wahl des Dolmetschers wird nach
Möglichkeit dem Gehörlosen überlassen.
Die ersten ausgebildeten Dolmetscher
werden also im Juni 1986 Schweizer
Premiere feiern können. E. Hänggi

Die Altersvorsorge in der Schweiz (2)
Fortsetzung und Schluss

Wieviel Rente ist zu erwarten?
Sicher interessiert sich der Leser,
welchen Rentenbetrag er dereinst zu erwarten

hat. Weil aber jede Pensionskasse
wieder andere Bestimmungen haben
kann, kann hier nicht präzis darauf
eingegangen werden. Hiezu nur soviel:
Die BVG-Renten lassen sich anhand von
Tabellen errechnen, die in Sachbüchern
oder Merkblättern zu diesem Thema
erhältlich sind. Daraus entnehmen wir ein
Beispiel:
Herr Meier wird 1985 55 Jahre alt. Sein
Jahreslohn beträgt 40 000 Franken. Wieviel

Mindestrente kann er bei seiner
Pensionierung im Jahr 1995 beanspruchen?
Angenommen: Der Lohn bleibt konstant
(gleich), und der Zins liegt immer bei 4
Prozent. Wenn Herr Meier regelmässig
arbeitet, so ergibt sich daraus folgendes
Altersguthaben:
BVG-versicherter Lohn Fr. 23 440.—
Jahresprämie 18% Fr. 4 219.—

10 Jahre lang Fr. 42 190.—
zuzüglich Zinsen 4% Fr. 10 489.90
Altersguthaben am 1.1. 1995 Fr. 52 670.90

Der gesetzliche Umwandlungssatz
beträgt 7,2%. Das ergibt folgendes
Altersguthaben pro Jahr: Fr. 52670.90 x 7,2%
Fr. 3792.30. Oder monatlich 316 Franken.
Bei dieser Berechnung wurden die
Übergangsbestimmungen für 1985/86 nicht
berücksichtigt.
Es ist wichtig, dass jeder Arbeitnehmer
seine eigene Altersvorsorge kennt und
eventuell nachfragt bei seinem Arbeitgeber.

Damit können später unliebsame
Überraschungen vermieden werden.

Achtung beim Stellenwechsel
Wenn ein Arbeitnehmer seine Stelle
wechselt, möchte er das Geld, das er in
die Pensionskasse seiner bisherigen Firma

einbezahlt hat, natürlich der
Pensionskasse seines neuen Arbeitgebers
zuführen. Doch nicht nur das, auch der
Anteil des Arbeitgebers an die Versicherung

wird benötigt, um die Pensionskasse

möglichst ohne Lücken weiterzuführen.
In diesem Fall spricht man von der

sogenannten Freizügigkeit. Auch diese
ist geregelt. Die

Freizügigkeitsregelung nach dem
Obligationenrecht (OR)

garantiert die Mitnahme aller vom
Arbeitnehmer geleisteten Beiträge an die Pen¬

sionskasse. Bei Kassen, deren Beiträge
durch Lohnprozente geleistet wurden,
müssen noch Zinsansprüche dazuge-
rechnet werden. Erfolgt der Stellenwechsel,

nachdem man mindestens fünf Jahre
am gleichen Ort gearbeitet hat, erhält
man einen Teil des Arbeitgeberbeitrages
an die Kasse mit. Doch erst nach 30

Dienstjahren am selben Arbeitsplatz hat
man das Anrecht auf das gesamte Dek-
kungskapital (volle Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberbeiträge) der Pensionskasse.
Vor 1985 bedeutete also ein Stellenwechsel

in dieser Hinsicht immer ein Verlust.

Die neue Freizügigkeitsregelung nach
der BVG

garantiert bei Stellenwechsel die Mitnahme

der gesetzlichen Pensionskassenbeiträge

sowohl des Arbeitnehmers wie des
Arbeitgebers.
Dies gilt aber nur für Arbeitgeberbeiträge,

die seit dem I.Januar 1985 geleistet
wurden. Dazu kommen noch die
Mindestzinsen gemäss Vorschrift des
Bundesrates, aber auch diese erst auf Beiträge

seit dem I.Januar 1985. Da aber
zahlreiche Firmen schon lange vor dem 1.

Januar 1985 eine eigene Pensionskasse
eingerichtet und Beiträge einkassiert
haben, ist die neue BVG-Regelung zumindest

für die jetzt die Stelle wechselnden
Arbeitnehmer ein Verlustgeschäft. Zwar
besteht noch die Möglichkeit, zwischen
der bisherigen OR- und der neuen BVG-
Freizügigkeitsregelung zu wählen, aber
es können nicht beide kombiniert werden.

In einigen Fällen können die
Pensionskassenbeiträge auch bar ausbezahlt werden,

also nicht erst bei der Pensionierung:

- Wenn ein Arbeitnehmer weniger als
neun Monate Pensionskassenprämien
einbezahlt hat.

Und auf besonderes Begehren:
- wenn der Arbeitnehmer ein eigenes

Geschäft eröffnet
- wenn der Arbeitnehmer die Schweiz

endgültig verlässt

- wenn eine Frau sich verheiratet (oder
schon verheiratet ist) und die Erwerbstätigkeit

aufgibt.

Noch einige Hinweise zum Schluss
1. Bei der Berechnung der Renten spie¬

len bei Frauen noch verschiedene

Gesucht Gebärdenlehrer!
Der Schweizerische Gehörlosenbund sucht für
den Aufbau seiner Gebärdenarbeit in der
Deutschschweiz vier fähige und engagierte
Gehörlose. Sie sollen als Gebärdenlehrer ausgebildet

werden und später andere Gehörlose ausbilden

zu Gebärdenlehrern.

Gewünscht wird, dass...
Sie gut in der Gebärdensprache sind und die

Gebärden oft in der täglichen Kommunikation
mit Ihren Freunden brauchen

Sie Interesse und Zeit zum Lernen haben, wie
man die Gebärdensprache unterrichtet.

Falls Sie sich dafür und für weitere detailliertere
Informationen interessieren, melden Sie sich
bitte beim: SGB-Sekretariat, Feldeggstrasse 71,
8032 Zürich. Die Anmeldefrist läuft bis 27. April
1985. Alle angemeldeten Interessierten werden
dann persönlich zu einer Besprechung am
10. Mai 1985 mit der SGB-Gebärdenkommission
(zusammen mit zwei erfahrenen welschen
Gebärdenlehrern) eingeladen.

Faktoren mit, zum Beispiel der
Zivilstand, ob ledig oder verheiratet usw.

2. Frauen werden mit 62, Männer mit 65
Jahren rentenberechtigt. Daraus
ergibt sich ein Vorteil für die Frauen.

3. Das Eintrittsalter für die obligatorisch
gewordene BVG (Pensionskasse)
spielt eine grosse Rolle. Es sind keine
Eintrittsgelder (Einkaufsmöglichkeiten)

für ältere Arbeitnehmer vorgesehen.

Zahlreiche Pensionskassen
sehen laut Reglement Einkaufssummen
vor, um fehlende Beitragsjahre zu
überbrücken, denn das Alterskapital
muss gebildet werden. Auf dieses
Einkaufen kann fortan zwar verzichtet
werden, der Betreffende wird damit
aber oft zum «Zweitklassversicher-
ten».

4. Die Verfasserin dieses Berichtes
möchte nochmals betonen, dass
schon vor dem 1. Januar 1985 zahlreiche

Pensionskassen existierten mit
zum Teil besseren Leistungen, als die
neue BVG sie vorsieht. Dieser Bericht
erläutert lediglich die neue staatliche
Verordnung, die im Bundesgesetz
verankert ist. Er will Probleme darlegen,

die einen Arbeitnehmer direkt
betreffen können.

Eine Befragung bei Arbeitnehmern, die
seinerzeit das 3-Säulen-System
befürwortet hatten, ergab, dass viele von
ihnen heute enttäuscht sind über die 2.
Säule, die so lange auf sich warten liess.
Dies nicht nur der 60-Prozent-Renten-
Regelung (siehe Nummer 7 Seite 50),
sondern auch der schlechten Freizügigkeitsordnung

wegen. Sie hatten damals andere
Vorstellungen gehabt, denn die
Abstimmungsparolen 1972 garantierten einen
«umfassenden Schutz für alle...»

Elisabeth Hänggi
Quellen: Rudolf Rechsteiner: Das 200-Milliarden-Geschäft. -
Merkblätter, herausgegeben von der Informationsstelle der AHV-Aus-
gleichskassen.

62


	Dolmetscher im Dienst der Gehörlosen und Hörenden in der welschen Schweiz

